
MeRöm.Kayserl. auch in Germanien / zu Hijpa-
nien./ Hungarn undBöheimb Königl.ÄZajeft.

Allerunterthänigste Nemouttrarion, Warumb die Unterthanen
beyder Hertzogthumber Gülich und Berg denen von Jhro Chur¬
fürst!. Durchleucht zu Pfaltz Johann Wilhelm Höchstsecligster Ge»
düchtnus zu Dero in der Statt Cöllen auffgerichtcter L--nc-> cl,
knncsciaiic verwtcßenen Lrc6iroren ihre L-mco-Zettulenabzuführen
nicht gehalten seyen/ sambt Bitt.

Gülich - und Bergiicher Zand - Seandcn
dolUra

shw Lhur-Kürstl.Turchl.zu
gen zu Gülich und Berg:c

^um ^.cijunÄis
ä I.ür. ul^ue R.. inclullvä,

I^cicripri
in punAo ^^eljgcioni«-
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Allergnädigster Kayser / König und Her: Her: zc. tt.
Ey Ewr° Kayserl. und Königl. Majest. baden zwarn JhroChmfürstl.Durch¬
leucht zu Pfaltz in Dero auß Schwingen unterm 8 ttn ^uZuüi nächst hinge«
legten .x^v.ten Jahrs erstattetem allergeddrsambstem Bericht zu emtzig imen.
rirender BeschönungDero Einseitigen Außschretbcns/und vermeintlicher Be-
haubtung der über der Unterthanen Kräfften so gar ergrößerender Jähilicher
Landts^xi^entz unter anderen die untmhämgste Vorstellung gethan / ob waren

Dero Gülich-und Vergliche Unterthanen zu denen binnen der Statt Cölicn zu zahien-auß-
stehenden Lanco-Schuldenhaubtsächtichder Ursachen verhafftet;

Wellen Erstlich Güllch^und Bergische Landtstände zu Auffrlchtung erwehnter iSsnco
verwilliget. ^

ZweytettS deren vepmirte sothane LzncoZettUlM UNterschriebeN/UNd teixeÄlve re5cri>
biret-

Drittens zu Auffnahm vier Millionen Holländischer Gülden verwieget hätten / und
Viertens von Ihnen zu Abführung so gemeiner / als Ihrer der Ständen eigener

Schuldigkeit etliche hundert tausend Reichsthaler auß erwehnm Lanco gezogen
worden.

Dahe aber Landstände vor Gott und aller ehrbahrer Welt conrelüren können / daran
zumahlen unschuldig zu seyn / daß durch ungleiche Einrahtungen denm höchsi-erschöpisien
Gülich-und Bergischen Unterthanen unter vorbesagtem Vocwandt nebcns vorherigen von
Jahr zu Jahr dcnenselben auffgebürdeten deren Schuldigkeit und Kräfften weit überiteigm«
den Lasten sothane Lanco-Schnlden angedrungen werden wollen; allermaßen letzt verstorbe¬
ner Jhro Churfürstl» Durchleucht Höchstsceligsten Andenckens selbst eigene gnaoigste imen°
kion nimmer gewesen / vielweniger Ihnen Landt-Ständen sowohl im Jahr 1705. an¬
derster nicht dan per M3)ora eingeführt-als auch Hnrw lyOZ. unerachttt aller duiges
gen beschehener bündigster protettätionen / vermittels kunvbahren Zwangs auffeine Mill-on
Reichsthaler exrenclirt-mithin nachgehendls durch dergleichen K5sjora wider allinge dabry
Widerholte prolettarioncsaußgcwirckte UmbMeibUNg so häufftger General Knegs-Lommis-
sariats-öanco.Zettulen in Sinn gekommen : weder Mit Fug und Gewissen in Sinn kom¬
men künnewoder mögen/dadurch denen zumahlen ^mitten Landts-eingeseßeNenUnterthanen
den allergeringsten Last über den Halst zu ziehen ; sondern als bey voriger Regierung die
widrige Landt-verderbliche Rath-Geberen die beyde HertzogthumberGülich-und Berg/
durch die über Derselben Kräfften heraußgelauffene und wider der Ständen jedesmahlige l)e-
jirecirung mittels allerhandtaußgesponnenund via 5aQi eingeführter moäorum exerzorclim-
riorum, als etwa Ausklagen, T^xes/gestempelten Pa¬
piers/Geist-Adclichsr Stewren/Ritrer-Diensten/^^-L.iefferungeu / T^x.Se-
dieneen Vorschuß-Geldererzwungene fast unzahlbahre Gelt Summen in so elenden und
äusserst verarmbten Zustande gebracht zu seyn verlpührt/daßdas Werck in die Harre zusam¬
men zu halten und ferneren Glauben zu werben nicht mehr gewust: dahero in die Forchtgera¬
then/die Landtsfürstl. Gnade / welche Sie durch an Handt gegebemund genohmenevorhin
erzehlte excrüvräinüre Gelt-Mittelen gewonnen / auff einmahl zu vermehren haben / dieselbe
Seiner Churfürst!. Durchleucht eingerathen / gestalten mit denen Gülich-und Bergischen
Ständen eine öznc^als die zu Herstellung der verfallenen ^reckrz noch eintzige übrige Sttch-
scheide auffzurichten/und dardurch allen Dero erschöpfftm Churfürstenthumben und Landen
zu Hülff zu kommen : so es dan auch bald dahin befürdert / daß Jhro Churfürstl. Durch¬
leucht ChristmiltestenAndenckenssothanenAnschlag 8rgri!)U8 ^suIiXk Osmium nach Auch
sub l.ir./z.mLlÄuiulaconcernenreanligtNder gnädigster LaNdtags -propoimonäe.^nnc> 170^.
speciose haben vorstellen lassen ohne jedoch/daß Stände in dieses dunckeles und Ihnen un-
bekantes Werck mit eingehen wollen / sonderen sich davon entsch uldigen müßen : weilen aber
solches keinen Eingang gefunden / sonderen vorhöchstbesagte Jhro Churfürst!. Durchleucht
in der Deroselben beygebrachterMeinung / als ob die vorhandene öanco das eintzige Hevi-
und Rett-Mittel den verschwundenenGlauben wider zu erlangen wäre/gestärcket / durch ver-
selben Invemorez mit großem Eyffer und ernst haffter Warnung Dero empfindtlicheUuM^
m Stände unablässig dringen lassen / ist es erfolgt ( jedoch anderster nicht dan mit denen aM
ttücklichen Bedlngnüßen / daß eintzig und allein die Summa von einmahl hundert
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AVö^^..- Reichschakr an ^nco-Zettulm außzuftrtigen / auß solchen Jahrs einD
w,iom Gelderen hurwioerumd adzusühren/uno darab bey folgendem Landtag denen Stan¬
de!? die eingelöste ^anco-Zettulenhiuwiederumbeinzuliefferm / davor aber weder Landt-
stättde/noct) das Landc^//5^ec?>?^^e anzusehen / oder zurelponäirmgehal-
m> / viklweniger besprochen werden sollen : gleich solches alles auß der m dlaulula concer-
^reäib bicr. L. dißsals von Gülich-und Verglichen Landtstänven unterm 27-ten ^anil
'7o;.rm Jahrs erstatteter uutecthäaigster Clarion unhintertreiblich bewehret wird. Es feynd
adet gegen oeutlichen Inhalt sothancr außbedungener gantz verbinvtlicher Vorwarden die zur
Uilttl schreibung vorgcmelter einmahl hundert und sechs rausene Reichsthaler öan-
co -Zettulen nur eintzig und allein per k4ajora geschehene/und lauth Anlag lub Urr. e. mstrmtte ^
vepmari unter allerhandt schwären BedrohungenM. Laut der Anlag sub l^icr. l). deren Un.l).
häHgen Etnwendens und procestircns ungehindert/zu Unkerschreibung einer Million v mco-
Zntulen in folgendem Jahr angestrenget worden und obwohl bey dem im Jahr 1708. er-
Mlgten Landtag von Ständen einhelstglich gegen sothancn Zwang prowMret/von verschiede-
mn auch dabey anhaltende und unabwendlg Heilanden worden : so haben dannoch die ^kajora
MUllter prXVÄÜret / jedannoch wie vorhin dabey Zufolg m dlaulula concernenre 5ul) I.irr. p.
Wllgmdt unterm 15 ten ^l um selbigen Jahrs erjtattecer unterthänigster Relation auffs New
Mrücklich außbedungcn und erhöhtet worden / daß weder das Lande / weder auch
^andrstände für ihre Person/noch Bücheralsolch unrer-
mschriedelZer Lanco Zettuten und Schulden halber angeschen/oder zu deren Erstattung ange¬
fallen werden sollen-

Dahe nun aber Venen von Landtstanden/ als Sie die kanco nicht äepleciren/ sich aber
Mnicht anders darin einlassen können/deßfals außttückltch außbevungenen Vorwarden ge-
radt zuwider/gleich darnach von Ihrer Churfurjil. Durchleucht damahligen Genera! Kriegs-
^vmmArm(wiedasseibgen?e?ctt/ daß dero Lommillariats-Vrieffmit denen von Landt¬
standen vepmgcn unter schriebenenbzncll'.Zcttulewglelchcn Lauff und Lrechc bekommen )de-
wMmsogroßeMenge ohne HaltMig gewöhnlichenLandtags in einigen Jahren / damit
LaMstänoedewVoritMinqen dagegen nicht machen könten/herauß gegeben worden / daß/
mn durch Schickung deß Allerhöchsten im Jahr 1715-die L2NL0 nit zerfallen / Jhro Chm-
süA allinger Churfürstenthumben und Landen Einkömbsten durch Lanco-Zettulen versetzet
worden wären; maßen in besagtem 1715-ten Jahrsich leyder! geäussert/daß s woheLandt-
M vermeint gehabt / es würden Venen außbedungenen doncjiüor>ibu8 gemäß die von derd
I>j?utzri5 vermittels vorangezogenen Zwangs unterschriebene kanco-Zektulen bereits fast alle
mMßktworden seyn) ein 8ram8von fünss Millionen Reichsthaler ( welche das Kriegs-
LommMriarohne Vorw'sten der Landtjiänden in L^nco-Zettuleuaußgegeben) heraußge-
k0i??lnm/uno zu Erhaltung deß durch Versal! der Lanco zu Bodem ligenocn Ocäiks / als-
wohl auch Jhro Churfürst!. Durchleucht dabey impeZmrler hoher k^epucanon die Kelcnbirung
dtr bttki^verfallcner:odcr aber zu deren Abführung denen Landkständen eine Auffnahmbange-
Whttt worden. Hierauff haben zwarn Landt'tände anfangs durch einhelligen Schluß sich
Wcrthänlgst geweigert/einige Lanco-Zertuten reicnbiren/vielweniger zu solchem Behuft einige
Mer aussnehmen zu lassenm Erwegung Dieselbe zu Lreirung so häuffigcr Schulden nicht
concmim hätten / föiglichen auch zu deren Erstattung nicht gehalten wären / umb so we-
liigerauch die Gülich-und Bergstche Landen davor verbindlich machen könten/als leyder k die-
sklbeNhllichseittwntmkhreres(alsderenSchuldigkeit und Kläfften so gürsich ertragen)
heiMbm hätten. Nachdemahlen aber Jhro Churfürst!. Durchleucht HöchstseeligstensAn-
dmckens diese hierobige wohlgegründete und warhaffte ÄußsagungsVrsachen nicht annahmen/
sondern die damahlige Dero höchste ^epuranon und Glorie/ als dabey allzusehr ex-
xvM/vor die Brust spannende und zugleich/daß die unverlangte Umbschmbung deren ö.mcc>-
Zettulen die geringste Gefahr nicht nach sich führe / sondern nur eine unverbindtliche zur erwa-
higer Bewinnung einigen dreäits abzichlende Formalität seye / gestalten Jhro Churfürst!.
Durchleucht auß ihren Cammer-oder vomamen Gcfällen allinger Ihrer Churfürstemhum-
bm und Landen die unterschreibende Kanco-Zertulen einlöse« lassen / und zu dem End alle
IabreinehalbeMilllonReichsthaler verwenden lassen wolten : versicherende / ihr augen-
merck/umd Ständen an elner Seithen / wohe die Churfürst!, höchste Kepmarion gefttzet wird/
den in ferneren Verwetgerungs-Fallzu befahren habenden Zwang: an der anderer dessen desto
leichter Entgehung / weilen keine Gefahr einiger Verbindtlichkelt dabey jene / vorzuzeigen/
und dadurch bey Ständen die Klajora außzuwürcken und zur Umbschreibung zu vermögen
Unabläßlich aftterfolgen wollen.

Als haben Stände einhelligkich gar nicht/ sonderen gleich bey vorherigen Lanco- Verrich¬
tungen beschchen / alleinig per Majors, allen dagegen von verschiedenen Landständischktt
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^ommemvr.5, gleich unter anderen auch Bergischm OireÄottN/ wie auß dessen sob Utk. 5.
anligenden Schreiben zu ersehen / eingewendeten proreüaüonen ungehindert in eines und an«
deren untmhänigsteErwehr - und Abwendung widrtgenfals besorgenden mehreren / leydcr
Älzuviel erfahrnen Zwangs/ erfölglich varauß entstehender bey damahligen schwäresten Kriegs«
Zelten ( wobey zu Lwr. Kayserlich - und Königlichen Majest. juxra vul^re illuci: czuocimm

llteayr l-e^es. kein allerunterlhgsterk(ecursu5füglich gcnohmen werden können)zwischen
Haubt/und Gliederen höchst schädlicher Zerfallungen/ die k<elcnbirung deren ä

biß acj^rimzmkvtaji 1715. verfallener Lanco -Zettulen unter anderen mit dem ferner
wemn außtrückiichen Beding jedannochverwllliget/und deren Depm^oz zu deren Umer«
schrelbung bevollmächtiget / daß nemblich jährlichs zum Lanco -weesen auß Jhro Churfütstl.
Durchl. allingen Elnksmbsten simsfmahl hundert taufend Rthir. zu verwenden: mithin für
alsolche ö-mco-Schüldtgkeit/ und detzsals herauß gebend - und wechßelende Lanco-Brieff Sie
Landstände ins gesambt/ oder besonders nicht angesehen/ noch davor zu recht convenmt/ oder
besprochen/ sonderen vielmehr davon völlig erlediget und frey gehalten werden sollen; jnmaßtn

T-irc. (5. dan auch Jhro Churfürstl. Durchl. höchstseeligstenAndenckens unter lub Utt. d. beyligen-
der gnädigster Kesolmion vom 28-ten May r 714.ten Jahrs nicht allein die von Ständen bey

l.irr .k'i. I. der /nvn obüanribuz cüveill8 5ub bicr .lil. I. x.i.» anligenden von DireÄorcsi und mehr anderen
K. I.. schrifftlich eingewendeten procestÄtionibu8,per ^lajora bcwürckter Kelcribirung der üznco°

Zcttulen angesügtt Bedingnüs (daß nemblich jährlichs zum Lanco - weesen auß Ihm Churf»
orl. allingen Emkömbsten fünstmahl hundert tausend Rthlr. zu verwenden seyen) genekmet/

sonderen ftrnerweir ggsterklähret/ es würden der Landständen zur kanco. Oepmaü (ust lo.
nam ^ormalia) denenselben bey künffrig und folgenden Landtagen referirm können/ wie genaw
Dieselbe dero hohes Wort hierinfals zu erfüllen sich beflissen hätten: welche Oepmirte dan auch
zusehen könten / und im Werck selbsten befinden würden / daß sothane fünffmah! hundert
tausend Rthlr Jährlichs zu Einlösung der Lanco - Zettulen/ und Bestreitung der Geld«Auß«
nahmb vollkommentlich verwendet / und die von Landständen rescrttmt- und durch
die Geld - Auffnahmb eingezogene Zettulen zu fälligen Zeiten richtig abge führet worden seyen;
gleich dan zu dessen demehrerer Festhalt - und Versicherung offt höchstgem-Jhro Churfürstl.

^ Durchl. höchstseel. Andenckens Vei mög lob l.m. anligenden unter eigener Hand und vor¬
gerücktem CanHley 8ecrer> Siegell außgkftrtigten gnädigsten ^eveiializ vom dritten Junii
^7l4 die Stände von allem prXjuchtznachtheiligerdo^seguence und Verbindlichkeitderen
Gülich-und Bergischen Landen / zu deren auff der öanco hasttendm Schulden / wegen
Umbschreibung der verfallener Zcinco -Brieffen gnädigst verwahret haben : mit der fernem
außtrücklicher Erklähr« und Versicherung/ daß derentwegen Stände an ihren Persohlien/
Haab und Güteren execmive nicht angesehen/ sonderen darinnen von Jhro Churfürstl. Drl./
deren Erben und Nachkommen jedesmahlen beständig vertrottm / wider Gewalt beschützet
emd beschirmet werden sollen.

Und dahe mm von vermahlen Regierender Churfürstl. Durchl. die Errichtung der öznco
suff denselben Fuß und wie es Landstände auffm Landtag verwilliget für! lonam sorma-
lla k^ariKcaticirilz 8eremlllmi 5ub l.irr. anligend^ gnädigst spprobiret: auch die in ^nno
2714. per KlajvrA verwllligte Auftnahmb von ein - biß zwey Millionen Rcichsthaler zu Ab¬
zahlung der öanco - Schulden / nach Außweiß solchen Jahrs abgehaltenerLandtags«
Handlungen anderster nicht / dan unter vorigen Bedingnüssen beschehen ; Das aber
sul, 24. angezogenes banstest in5cu8 8c2ribuz in Truck außgegeben: und dagegen bey
damahligem Landtag außttückltch proreüiret worden; gleich solches alles auß dem m L^u-
iula concerneme 5ub k.irr. 0. anligenden Landtags - Abscheid zu ersehen; Als zerfallet des
Berich tsiellerm ungleiche Vorstellung von selbsten. Daß auch zu Abführung so Mi«
ner Lands als Ihrer der Ständ eigener Schuldigkeit etliche hundert tausend Rchlr. auß er«
wehnter öznco gezogen seyn soiten / ein solches wird der Berichtsteller nimmer julliLciren
können - wohl aber hat sich zugetragen/ daß eltva8;ooo» Rthrl. zu Befriedigung deren
^nno 1670.2^ procellum Vienneniem außgefehemr Depucirten hinverwendet : diese aber
von Jhro Chutfürstl. Durchl.in denen Jahren :7l z. 1714. und 1715. laut der Anlagen

l.ic.l>.O. ^ ^ und zwarn Gülischer Seiths durch Jährlichs einseithig außgeschriebene neun«
zehn pro demo, und also weit!) über deren Antheill/ hinwiderumb eingezogen worden.
hero nicht zu ergründen/ auß was geringsten Anschein Rechtens denen Gülich-undBV
schenUnterthanen (so bey vormahligen Kriegs Zeiten ein mehreres/als die völlige Lands-
Nothwendigkeiten anersorderen können / mit Darsetzung Güther und Bluts herschiOn
müßen) annebens die Abführung so häuffiger/nach Außweiß vorhin subk.m.^. angeregter
Landtags - propostüon zu Erhaltung dero zu Bodem gelegener Cbur-Pfältzisch« und
burgischer Landen creirter Lanco^chulden/ gegen vorqngezogemn von Anfang der
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Mtt Lanco biß hiehin von einigen dawider gethanen Außsagen/ und außtrücklichen pro.
^noncn/auß wohl gegründet-und darin enthaltenen trifftigsn Ursachen / worauffdie
Buchung annoch alhler geschehet/ als wohl auch deutlichen Inhalt obangezogener ver»
bindtlicher Lonöirionen/und also umb deweniger cirra8racuum donienlüm, kinem öc lnren-
lioncm specialirerexpressim angezogen Wtrdi'N köNNt / ^ÄU5 lic^uiciem ^enrium ulrrA eorum
fmem öc Inrcnrionem operari non ciebenr.

19 ^ 5^^/. /?. 2-.
^ Keservarionis Inäolez ech, ^su8 tarrum reäbümczue lilai conlcrvare.

7^. I.

k c^uocl su!) donäiciorie vcl cerro l<e,pe6bu ör, c^ui libiuz vicem lialaec, co ce§-

sanre, nonconlichic.

^lwv. 1. 98. «, 7.

Deme hinzukommet, daßeseineungezweiffelte/ so wohl in denen natürlichen Rech-
ten/ als dero Guiich - und Bergischer Landen besonderen gerechtsamen/und ia8peciein de¬
nen mit Zhro Churfürst!. Durchl. hoher Herzen Vorfahren iucceüive abgehaltenen Ver¬
gleichen gegründete Sach tst / daß erwehnte Gülich - und Bergische Landen für die jenige
Schulden/ so von ihren Lands - Herren ohne Zuthuen der Ständen crciret / nicht verhafftet
slym; sonderbahr aber in gegenwärtigemFall/ dahe selbige so wohl vor Auffrichtung der
ö.nco, als nachgehends zu denen bey damahligen schwären Kriegs - Zeiten anerforderlichen
M s -Nothwendigkeiten cirta0b!i^ric>nem auß eussersten Kräfften und fast darüber alles
immer mögliches (in unterthänigst tröstlicher Hoffnung/ daß Ihnen ein solches öffters gnä¬
digst smcemttr maßen bey diesmahllgenFriedens-Zeiten angedeyhen/ mithin aä Vluz äe-
ttmzloz verwendet zu seyn berechnet und angewiesen werden soll ) beygetragen haben:erfö!g-
lichen der geringster pr-ercxms^ecelllcarispubücT pro 8ubciiri5 ^uliX öc iVlonrium creancli clebi"
rz nicht obbanoen gewesen; gleich dan/ daß Ihrer Cburfürstl. Durch!, höchstseeligst.An-
denckens gnädigste Inrennon nimmer gewesen stye/Dero sich auff das eusserst angegriffenen
Unterthanen dergleichen anderwerte Lasten auffzubürden ; daraußen unwidersprechlich er¬
hellet/ daß Dieselbe zu Abrödtung der gua-stionirter Lanco-SchuldewaußDero anderwerten
kiqcnenll.Lvenchn und E!nkömbsten Jährltchs die Summ von fünffmahl hundert tausend
Mlr. verwenden zu laßen sich öffters gnädigst erkiähretund unter solcher Erklährung
dn Ständen Einwilligung / ohne aber daß selbige/gleich äe ^sure hätte sollen geschehen
müßm/ per unanim.1 außbracht werden können / in Umbschreibung der biß primam
l/lj.ttN Jahrs verfallener L lnco-Zetrulen lu!) äiverstz, minime zurem scllmpleris Conciino-
mkus erhalten; auch guä unicuz Sc priv?.rusl)c!)icor,lauth der dem Bericht - schreiben luk
^ 14. (warab/als viel dabey angezogenen Landständifchen (üvnscntum betrifft/ Pro^u6tto
0l,j;mzIizall?runterthänigstgebetten wird) beygelegter vbiiAsnon,das Spirale von vier
Millionen Holländischer Gülden auffgcnohmen : die kettimrion des Lapir3ll8 und Abfüh¬
rung der lmerUleprivarive versprochen/ dero vomamulEinkömbst n undGefälle dafür ver¬
pfändet/ und einzuräumen zugesagt- den Landständischm Lonlensum aber eintzig und allein
der Ursachen eingenohmen haben/ weilen Ve; mög bekanten Lehen-Rechten und derGü-
lich-und Berqischer Landen besonderer Privilegien kein Lands-Herr seiner eigener oder
anderter Schulden-halbervon seinen Landen das geringste ohne der Ständen vorherge¬
hender Bewilligung und darauft folgender Kayserl. allerggster ^pprobarion absplcißen /
vereußk, en/ oder versetzen kan.

Gleich dan j tzt Regierende Jhro Cburfürstl. Durchl. in die Auffnahmb vorerwehnter
vier Millioncn Holländischer Gülden/und Versetzung darzu anerforderlicher Gefällen/nach
Anzug L)ero selbst eigenen ^ä)un<Ai sub n. ^4. den gnädigsten Lon5en8 ertheilet / und dar-
durch so wohl/ als auch mit Bestätigung der ö^nco, mithin bey Dero hoher Regierung so
gar ersolgttr Einrichtung anderwertsn k mco proro^rions-p.eglemems/ die von Dero
Durchleuchtigsten Herren ämecestoren gemachte ö-^nco-Schulden s^nolciret haben«

Als ergibt sich Per Schluß von ftlbstm / daß Jhro Churfürst!« Durchl. zu Pfaltz auß
Dero eigenen allen Chur-Furstenthumben/ und Landen Gefallen,die annoch ausstehende
Länco-Schuldenumb so unbeschwärter abführen zu laßen! schüldig/als Dieselbe <zua»X°
rez univerlalis Dero höchstseeligst. abgelebten Herrn Brüdern Churfürst!. Durchl. kaüa zu
pMiren/ und Debirs abzuführen gehalten/ uri

^iläcr. Vecian. 1. 2/. 41.

^replaan.^e^/^. 1. /. ^.74.^^.
Und zwarn umb so mehr/ als es faji nickt anugfam zu verwundern/woher die nebens so
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häuffig auß Dero gesambtenso Gülich - als Bergisch - mithin Churpfaltzisch- undNetv-
burgischen und anderen Landen/ als wohl auch von Ew. Kayserl. Majest. / und verschltdemy
hohen Herren ^üiirten eingezogenen Stewr-und relpeÄve Subüäien- Gelderen. so große
Lanco- Schulden herrühren? allermaßen auß denen Gülich' und Bergischen Landen ein-
tzig und allein fast JährlichS so viele Gelder erzwungen worden / wordurch die von Ihw
Churfürstl. Durch!, höchstseeligst. Andenckens bey nechst vorigen Kriegen auffdmBmen
gehabte allinge Trouppes unterhalten werden können-

Gesetzt jedannoch/ bey obig des geraden Lomram beschehener Finger-zeiglicher Anzeig
Zumahlen ungestandenen Fals: es wären die Gülich - und Vergische Landen für die rescrj.
birtelZznco-Zettulmeinigermaßen angesehen gewesen/ so hätten selbige mehr dan über-
flüßig durch die über den Ertrag dmenseiben etwa mit Fug zumuthen-könnender Jährlicher
Geld-Summen außzahlt werden können-anstatt aber/ daß ein solches geschahen sollen /
hat man die von vormahligemKriegS-^ommNlziiar außgegebene Lanco-ZM-
len alleinig eingezogen - die von Landständischen vepuritten lul,-untu einkitte Zettulen
aber ferner hmauß des Ends proroZirm laßen/damitten unter dergleichen Vorwand die
Jährliche eoliuwa ergrößert/ und bey deren VerweigerungS-Fall die Eigenthätige Auß-
schreibungen in etwa befarbet werden tönten.

Wann nun allergnädigsterKayser/ König und Herr Herr! die Gülich-und Ber¬
gische Unterthanen/Zufolg vorhin iub wirren--L. L. (Z.ö- beygebogenm Anlagen und dar-
auß zu Hellem Tag ligenden Bedingnüffen (daß weder das Land / weder auch Landstände
vor Ihre Persohn/noch gütere neque ckreÄe, nec^ue inclire^- alsolch unterschriebener öänco.
Zettulen und Schulden-halber anzusehen / oder zu deren Erstattung anzuhalten/ sonderen
selbige vielmehr auß Ihro Churfürstl. Durchl. selbst eigener allinger Churfürstenthumben
und LandenEinkömbsienbereitsvor längst hätten abgeführet werden sollen und müßen)
zu Befriedigung der Lanco-drecliroren im allergeringsten nicht verbunden : gar auch ohne
Ew. Kayserl. und Königl. Majest. als Ober-Lehm« Herrn allergnädigste Verwilligung
darzu nicht verbunden werden können: inmaßen das jenige / so denen Gülich - und Belgi¬
schen Landständen als etwa ln omncm tzuemviz evenrum außdeuten wollenden kiclejubencen
Mffgebürdet werden wolte/ dahero vor unsiatthafft zu halten; indeme vorangezogemr
bey verwilligter k-elcribirung derLanco- Zettulenzu allerunterthgster Lonlei.v2tton

Ucr. Ew° Kayserl. Majest. höchster ^.egzüen/ nach Außweiß lud i.icc. 8..anligenden Lx^Äuspra-
rocolll Lancellarj^ vom 14.5epremb. 17:5. per exprellum auß bedungenerOder - Lehen-
herrlicher allergnädigster c^onsenluz biß auffdie heutige Stund nicht beybracht: vielweniger
übrige dabey außbedungene verbindliche donämones säimpürt: mithin die Ke5cMrung
der denen im höchsten Grad erschöpstten Unterthanen nullo suü5doio:e am prmexm auff-
kringen-wollender lZanco - Zettulen per unamma f gleich äe sure in dergleichen zu ungebühr¬
lichen Beschwär und er^clitz Dero allerunterthänigster Reichs- Unterthanen gereichenden
Zufällen hätte beschehen sollen und müßen ^ gar nicht beschehen - sonderen dagegen von ver¬
schiedenen Landständen f deren etliche so gar darzu angezwungen werden wollen ^ nach Auß'
weiß der Anlagen luIz Urr. tt. i. K. L^!.. ftyrlichst proreüiret worden.

Solchemnach ist in diesen mißlichen Umbständen das rechtliches Augen-merck dar-
auffvornemblichzu wenden/ daßdahier der Lgsusobwalte/ worinnen es umb die
vaäon der Ständen und Landen zu thuen gewesen: in welchem Fall dan nach einhelliger
Meinung aller äe (Iniversiraübus ve! Loüeßiiz schreibender Rechts - Gelehrten nicht per klz-
jczra durchgesetzt werden mag: sonderen der donicnluz unanimis aller dabey Inceressttter er¬
fordert wird: annebens eine Sach von größerem Nachdencken und Folge ist/ daßunM-
dige Reichs-Unterthanen und Affter- Vasallen/ohne eines zeitlichen Römischen Mus
und Ober - Lehen. Herrns Vorwissen und Bewilligen / so blinder und ungemeßener Wei¬
se areftembde Gläubiger und Mächten solten verpfändet werden können : welche beyde
Stück impiXtenriarumvorgedachter maßen ermangelet?.

Daß auch zweytens dieses Werck solchen Stunden auffgehälset werden wolle / dem
man ihren freyen Willen / und Gerechtsahme nur nicht zu beschräncken/ sonderen auch wohl
gar durch schwäre Beängstigung - öffentliche Betrewungen/und würckliche harte Thätlich¬
keiten zu benehmen vorher mehrmahlen gewohnet gewesen / gleiches mit Ihrer unter M
null-und nichtigem Haubt>K.ecel5 äe/wno !67^.UNddie^Ä2äotaIiA im Jahrr698.tr-
zwungener Unterschrisst in icrro exbibiris äocumenriret worden; Wessen betrübte und er-
fchröckliche Gedächtnüs in denen Gemütheren der Landstanden anuoch nicht erloschen wäre/
nachdeme man Jhnen im Jahr 1705. mithin erst sieben Jahr darnach den unglücklichen
Zsnco .Fund speciose vorgebracht hat.
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Drittens tragen Seine ChurfürstlicheDurchleucht zu Pfaltz keinen andern Timium
Ihm hierunter gegen die Stände svrmirender Ansprach auff stch / als cineö kinivertzi Er-
hens und Nachfolgers in Gülich-und Belgischen Hertzogthumben.wie aber in dem hierobm
sul?l.irr. K4. beygelegten ^cve^li dero negsten Herren Vorfahrers mit gnugsamber
Deutlichkeit außgetruckt zu seyn sich befindet / daß Stände wegen der abgeschriebener Zct-
tUlM/Gell-AufsnahM und K^nco-Schulden nec m communi,nec in pzrriculari,negueeriam
in ?erlom5 ne^ue in boniz ansprechlich seyen / sondern darinnen ä 8ereniiZlmo canguarn l^Xreäe
^ 5ucceilore, jedesmahl beständig vertrotten werden sollen z so last sich darauß der rechtlicher
Schluß machen/daß Seiner Churfürst!. Durchleucht keine ^6Uon gebühre / umb die Gülich-
und Vergliche Ständt und Landen mit denen ihrem ersten Ursprung nach /zu 8u!>!evirung der
Chur-Pfaltz-undNewburgischen Landen geworbener Lanco-Gelderen und Schulden zu Zm-
virm: vielweniger einige Vefugnüs zukommen / selbige unter die Rcichs-und Crayß-Vnera
und rechtmäßige Landts-Erfsrdernüßenzu zehlen: am allerwenigsten aber lud bocxi-Trcxm
solche/und vorab / nachdeme sich Stände deßfals zum Weeg rechtens beruften / eigen-
richterlich abzuschreiben / und mit commuirenden Verderben der donrnbumten einzu¬
treiben.

Bitten dahew/Ew. Kayserl- und Königs. Majsst» allergnädigst zu erwegen / daß / dahc
Zhro Churfürst!. Durchleucht auffeine rechtliche Erkäntnus es ankommenlastet / ob dabey
ein Abstand! zu ertheilen seyek hierunter kein ^enculum verllre ? und also in soweit
als von höchstgedachler Jhro Churfürst!. Durchleucht dieser Lanco-Schuldm halber die ein-
sechkigeAußschreibungundLxecmion gsfchxhen/und darab zu diesem höchsten vicasteriozpxest
ürct wordenjin allergnädigster Erkennung deren völligen ^xpellaüOns-proceßen / cum ^lanäa--
w ^cremarorum inkibiwrio Sc callawrio der geringster Anstandt umb so weniger vorhanden
seyn kan / als bey denen hierunter zugefügten hKNdtgreiff!ichtN Zr2V2mmilzu5 die Sach ihrer
Aigmschafft nach guo 3Ü esteöwm tuchenstvum Zppellabkl ist / und durch Verzögerungder!n°
btbmon dieGülich-und Bergische Unterthanen in den alieryrösten und unersetzlichen Schaden
gerathen könten:in welchen dieselbe bey obhandener penculo morz: zusetzen/ gegen alle Rechten
und Billigkeit streiten solle.

Derohalber? dan Ew. Kayserl. und König! Catholische Majestan Seichen oftterwehn-
ter Gülichmnd Bergischer Landständen allcrunterthanigstimplorstet und gebetten werden/
Dieselbelin Ansehung oben weitläuffig angeführter deß Lanco-WeesensBeschaffenheit/ und
daß/mn hierunter keine Halte m die von Jahr zu Jahr comimürende Lxecucion geschehen sol-
tk/Mlich die völlige ^^nco-Schu!den von denen Gülich>und Belgischen Unterthanen non
coMuw vebiw wider alle Rechten und Billigkeit execurive beygetrieben/und die KestimttOQ
dttexecuätter Gelder von ihrem Landts-Hemn xvst vulneraram causzm sehr beschwerlich ge¬
macht werden solte ) allergnädigstgcruhen wollen/Sie von allen wegen Kelcnbirung deren
kznco-Zettulen / wie dieselbe Nahmen haben mögen und zu derselben Abtilgung zum Tbei!
auffgmohmcnen Lzpical von vier Millionen HolländischerGülden sambt darab verfallenen
werelle von fttzreglerender Jhro Churfürst!» Durchleucht ihnen beschchenen und ferner etwa
folgenden Zumuthungen umb demehr zu erledigen / als vorhin mehr dan sonmn-klar äestu-
ckt und jullistcittermaßensothans binnen Cöllen auftgerichlete Lznco

Vor erst zu Bestreitung der Gü!ich und Bergisch, von denen Unterthanen mehr dan
leyder! zehmfachig bestrittene Nothwendigkeitengar nicht / sondern mehrers zu Erhaltung
Jhro Churfürst!. Durchleucht durch letztmahligenFrantzöstschen Kriegzu Bodem gerichteter
Chmchfaitzisch^und Newburgischer Landen'/ und.anderwärten Behuff Jhro Churfürst!»
AmchlmchtHöchststtligsten Andenckens selbst eigener hoher Anerfordernüßen eingerichtet/
und dahero

' , Zwwtens dabey außtrücklich vorwardct und abbedungen worden / daß weder Landt-
stände noch auch das Landt dafür eMeHe,neL inäireöte angesehen und zu rehionckren gehalten
werden sollen.

Drittens sothane ohne dem in ErmangelungEw. Kayserk. und Königs. Majest. un-
umbgängjjch anersorderlichen allergnädtgsten dvnlemü--, und der Ursachen unerfolgt geblie¬
bener iandtständischer einhelliger Verwilligung / sondern mehrers dagegen eingewendeten
prmelwionen/mithin nicht aäimplitter übriger häuffiger Bedingnüffcn/auch beschkhsnm
Zwangs in stch nichtige Lanco.Zettulenauß Jhro Churfürst!. Durchleucht allmger Chur-
fürstmthumdmund Landen selbst eigenen Gefallen / und zwam Jährlichs mit einer darzu
lpecizlitK benenttr Zahl von fünffmah!hundert tausene ReiÄ>sthaler zahlt werden sol¬
len und müßen / und derhalben offt HöchsterwehnteIhre Churfürst!. Durchleucht zu
Pfaltz zu eines und anderen Abführung schuldig zu erklären und zu erkennen/oder sonst?»
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VMM melion moclo ermelten Gülich-und Belgischen höchst-verarmtenUnterthanen die Hustitz
Mrgerechttgst widerfahren zu lassen.

Darüber:c. :c°

Ew. Kaps, und Kömgl. lVajestäc/:c. :c.

Alleruntcrthänigst-trew-gchorsambker
GUich-und Bergischer Landtständen

Anwaldt

Ocorz. I cicj. V0kl ^Isul.

'S»

Olaulula concernens.
Auß der Landtags-Proxolluon vom 2,.ten k^arlii 1705.

Jthin m Ansehung daß Dero Chur-Pfaltz-undNewburgischeLanden eine so ge¬
raume Zeit theils m feindtlichen Gewalt gestanden / theils auch durch die dar¬
in gewesene große Armeen » Winter-Quarmen / Klarcli-UNd k.emsrciien fast zu
Boden gerichtet / und zum Beytrag zu Dero kWrair-eM gleichsam!) inuril

gemacht worden : und/wie Landstände leichtsamb ermessen können / diezu kecromir-unb
Remonrirung Jhro Churfürst!. Durchleucht l>ouppen , Anschaffung der benötigter pro-
vjznts und ^mmunirion , und Fortsetzung Dero dem gememen Weesen zum besten in höchster
Person vorgenohmen-sobeschwärltch als gefährlicher Reysen unumbgängbch erforderte exira-
oräinaire8peesen / anderer bey Kriegs Läufften täglich vorfallender Äußgaaben zugtschwti-
gen / nicht geringe Gelt-Summen ablochtet / verschiedene anschenttiche Schulden concra-
Kiren müßen/ so auff einmahl abstatten zu können / amtzo eine pure Unmöglichkeit seyn will;
dahingegen zu allemahliger Abtragung solhaner Schulden hiebey verwahrtes dem publicc, zu
Erhaltung benühtigten Oeäits allem Ansehen nach fast ersprießliches projeH. einer solchen
Endts in deß Heyltgen Römischen Reichs-Statt Cöllen zum Standt zu bringen seyender

ins Mittel kombt; Als haben Stände solches reifflich zu erwegen / und darüber Sr>
Churfürstln. Durchleucht deren unterthänigsteGedancken / wie solches Werck (als worüber
Stände die Mit-vire6kwnund Absicht haben werden) bester maßen einzurichten seyn möge/
ebenfals ehistens zu eröffnen/und eins so anders also zu beschleunigen / damit der bey diesen so
beschwärlichen Zeiten ohne dem hm tgetrucktcr gemeiner Mann dieser Landtags-Handtlun-
gen halber mit unnöthigen Kösten nit beschwärct/ mehrhöchstbesagte Jhro Churfürstl. Omch-
leucht es auch gegen dero getrewe liebe Gülich-und Bergische Landlstände mit dominualioa
Dero Churfürstl. Huld-Gnaden und proceckion, womit Sie denenselben sambt undsondtrS
wohl beygethan seynd/zu erkennen mehr und mehrere Ursach haben mögen. Düsseldorffdm
A.ten 1705.

iohann Wilhelm Churfürst.

( 5.) backen

?ro co^ia cum luo OnAinali in Claulul^
eoncernenrc verkocenus collauonaca con-
eoräanre lublcnzilir Lc lubliAnavic

Joannes (-eor^iuz I-Iuneracü ^orariuz
dsmerX Impenalis.

cw-

5^' ^ >

5^^

P>.

>



l

iÄZI

»k»/tziV»Ä

.»Alfltzl»Wl

v?N

.« X n; )( S«.

Llautula concernens Kclzuoniz communiz.

Vom 27-ttN I^Zllu 1705.

Esambte Gülich-und Bergische hieftlbst anwesende Landtständt von Räthen / N't- Uce. L.
terschafftenund Starren haben die von Jhro Churfürst!. Durchleucht so mündt-
als schriffrktch gnädigst eröffnete Landtags piopolliion. und dabey mehrers angeführ¬
te Ursachen/und ^uciven deß bescheyenen gnadigsten Außschrcibens intleffeste» Unter»

chcimgkeit vernehmen / und ohne die wenigste Zelt-Verlichrung reifferst überlegt und er-

^DeßEndtSdan/inderuntertänigst zuverlässiger Hoffnung beyderseits Landtständeqe-
horsambst bewÄigen/daß auss denen zur vorgesteltcr^xigentz dißmahien bmc inäe benmnrnom
Wderen die Summ von et«,mahl hundert und sechs eausent ^etcbsthaler zur L^nco
ciizssr-incarwne von Jhro Churfürst!. Durchleucht gnädigst anverlanqmder und propomtter
Maßen mit zuthuen der Landtständen Depmirten/unm dem Beding jedoch/verwendet wer¬
den / daß weder ^andtstände/ndÄ) auch das Aand dafür noch an-
^schen und zu co^^ren gehalten die ö.mcv.Zmulen aber anderster nit/dan von
denen darzu ernennenden ve^usttten unterschriebener außgefertiget / und darab beykünfftigen
Mrs Landtag denen Ständen behänge Nachwelssung gegeben werden solle ; gehorsambst
bittendt i Jhro Churfürstl. Durchleucht gnädigst geruhen wollen / Jhro diese derotandt»
ständen untelthänigst-ftrrwZlltgste Devorionz-Bezeugnuszum gnädigsten Wol,gefallen ge¬
reichen zu lassen / dabey in hohen Churfürstlichen Gnaden zu acgmelciren : damitten nechst
Etthnlung nöthigen keversstis und Abscheidls vom Tag gnädigst zu äimirriren.!(.

Oe^uratorum ^erNtve Kelatio Vl)M ^.ttN )unü 1706.

Joviz den z ten ssunii 1706.
Uff die von Ihrer Churfürstl. Durchleucht gnädigst ertheilt-und Landstanden vepura-

I/I t,z gesteren Abendt spät umbtrm? r i.Uhren zukommen-gnädigsteBeftlch undldrlv-
^15 luewn müßen erjagte veyde Deport sich anbey in tleffster Unterlhänigkest erklären / auff

zehen Jahr lang/und zwam auff d;e Jährlichs zu zahlen stehende Summ von einmahl
hundert und sechs tausent Re»chsthaler die Idinco-Zertuim unterschriebener herauß zu geben;
dWstalt jedoch / dass nur Jährlichs in obgemetten zehn Jahren die Summ von einmahl
huiAlt und sechs tausent Reichskhaler/und wener ntchles zahlt / noch auch derentwegen auff
kintnchrers (^gamum V^nco-Zettuienzu unterschreibencrmelttn UepmAstL zugemuthet werde;
Jnmaßen dan auch von höchjl-ersagtc? Ihrer Churfürstl. Durchleucht es nur dahin gnä¬
digst anverlanget worden ; Zu mehr böchsternanter Ihrer Churfürstl. Durchleucht ange-
bohwer hoher Churfurst'icher mtltester dikmentz und ^guanimirät unterthämgst hoffendt / e6
tveüXn Dieselbe denen vepm-ms die in tuffstem unterthanigstem Kei'peöt gesteren unterlha«
Wst außgebettene gnugsambe Keversälstn gnädigst zukommen lassen.

lütt, d-

Lxrruc7u8 ?rorocc)11i (je 2. Funü 1706.

Mdeme Herren vepurmi auff vorhin beschehenes Anmelden sich beym Freyherm ^icc.l).'
Von8c!?,?e5l?erg in desselben Behausung im Garten eingefunden ; so hab Nahmens
dercnstlben ich die annoch/wievorgemelt/ v^p'sichirt-gewesene ^-elarion Inhalts der
Bkylag tub 8;. acl leferenstum 8erenistlmc>LIe(I0ri übergeben.

Worauff wohlbesagte Jh; 0 Escellentz sicy zwam anfänglich clisticulsttt/ selbige dahin an-
sMhmen / mdtlich jedoch auffvlßsais beschehcmS vielfältiges Ansuchen angenohmen - und
anbey verwest haben / sich höchstens zu verwunderen / daß Herren vepurirten annochkein
^ecceeum 5erenillim! zukommen seye / Mit dem fernerem Zusatz / daß Er seines Orths jedoch
Mchm dafür hielte / es würde keine halbe Stundt ert^ägen / daß solches erjagten Herren
t)epuchlen vom geheimben Rath zukommen würde ; u"v zwarn deß Inhalts / wie Er dm-
mbm nicht verhalten wolte / daß der Freyb''. von ttillesbeim von allen semen CKarßen,b>ß

Fsf f auff
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Wffftmer gnädigste Verordnung 5ulpencüret/und beyden Herren vepmirten / als wob! auch
btyoen 5)'näici5 (welche ebenmäßig von ihren Diensten suspenchrec würden) der Zugang na-
cherHoffvonnunanLerbotten / und msthm alle unsere ms gesambt / und besonders in bey¬
den FürstenthumbenGübch und Berg badende Güthcr / Rhentem/ Gefallen/und^lleÄen
in würckllchrn Zuschlag gelegt/und deß Endts <5enerallz ins Landt abgehen: dan auch ftrncrs
Herren ve^u^chnedensbeyden 5vnchci5htese!bsi in loco btß auff höchstersagker Ihrer Chur¬
fürstl. Durchseucht gnädigst fernere Verordnung in würckitchcm Arrest: verbleiben sollen; mit
vem fernerem Zusatz/und ernstlicher Erinnerung/daßes gewiß dabey nicht verbleiben / sondern
onnoch mehrere scharffere Vcrordtnung (soEr mchtsagendörffle) darauff ei folgen würde;
zumahlen Ihro Churfürstl. Durchleucht dergestalt gegen Herren vepmirte / und
höchst erzömt wärt/mehrersals er nicht sagen könte ; inder fester gnädigster perluaston , daß
Dero darunter en^irrchohe Churfürstl. k-exuracion darunter leiden thäte.

M nun hmauff der Freyherz von ttiüezbeim sich also gleich mit seiner Erklä- ung dahin
herauß gelaßen / daß Er seines OrthS allezeit einer anderer Me-nung gewesen / es aber dahin
nicht bringen können/und dahero gcbetten/ ihme den Auffsatz^elunoniLzurück zu geben : mit
dem Erbieten/seines Theils sich absonderlich jchrisslich zu erklären / und in die Aufft ichlung der
Zznco auffzehen Jahr lang / ä Zerenistim» gnädigst anverlangter maßen / zu concletccnchi-en ;
so hat der Freyhr. von der ^uvenbmg nebens mir dagegen prorestiret / und sich dcßfals auffden
Mit beyder Herren vepucitten Plttschafften versiegelten Umbschlag bezogen ; Gestalren da¬
durch zu beweisen/daß die anjetzübefgebeneschrifftlichek-elArionvon beyden Herren vepmirtm
cvmmum nomine achvuliirt/gut befunden/und übergeben seye ; Indem aber besagter Fllyhr.
von biillecheimb seines Orths davon hinwieder zu retiliiren sick) nochmahlcn erkläret: so hat
der Herz von ZcbaecherZ darauff vermeldt / Er wolte so gleich nach Hoff gehen / und zu be¬
hinderen suchen / daß vorhin anerwehntes Churfürstl. vecrer, fals es annoch nicht zum ge-
hetmben Rath geschickt/und von daraußen die fernere Verordtnung cxpecllrt wäre / zurück
gehalten werden mögte ; Jnmaßen dan auch geschehen. Und hat derselb/wie Er umb
Gwcke zwey von Hoffkommen / dem Frecherm von 5ren8 zur l^uvenbmZ das von Ihro
Chmfürstl. Durchleuchtmit eigener hoher Handr gezeichnetes OiZmal-Oecrer, ssmbtder
zu dessen inZross.! ung ebenmäßig unterschriebener cbzrra blsn^ deß Inhalts / wie vorher
breiters erwehnt ist/qkzeigt/undvorgelesen : und anbey vermelt/daß Ihro Churfürstl. Durch¬
leucht der Herren vepmitte anderwärtige nähere Erklärung / ehe bevorn Dieselbe auff den
Mendt umb 5. Uhren hinauß auff die Jagt fahren würden / unfehlbar gnädigst gewaltigen
Häten»

7 >

S

Nodem poli ^ranciimn

Zn deß Herren Obrist-Kuchen-Meisteren Behausung.
/ was der Freche, von 5cb,,»bcrxkM

anvermelt, und vora-dan-n n vorgebracht hat, der Angve nach
rualir-rrekgvitt UNdemworffen'mÄuffs^ k !

auchderselb nockmabk^n .^^^"'^trmahlzuembrÄMren ; Jnmaßmdan
Und dahe nun dcr Äusssa^ms r/m ^ übergeben reßolvirt worden,
und gleich lautende f gutbefundenen Concept colbriom'st/
haben selbigen / nachdeme Ihro Churfürst! nacher Hoffgangm / und
beyden knisteren ^renbm^n ^ r. Durchleucht von der Jagt zurück kommen/dero
ämi.ck-„b'eb"yM >w-n von »unchkeim lN der W-fW'
und 5er-nichm°LlcA°riuniertbanM ^"auch selbigen also gleich verl-sm
Halls der Beylagen-bb kgum^ 84. i« hinterbringen übernommen haben, mehrmmM'

e->6em j'n der Nacht zwischen n.und Uhren seynd Herren nebenS mir >a
ihrer Lxcellentz dem Frcyhrn. von 5ckue8berg beruffen worden : ich habe Mich aber umv ^
wegen entschuldigen müßen / weilen ich eben in vollem Schwitzenqeleaen. Nachdeme M
aufffolgendes umbtrim halber ein Uhren beyde Herren Devucirte sich zu mir ins Hauß bemü¬
het/und die von Ihrer Churfürstl. Durchleucht ihnen commumcitte gnädigste keldkmon In-
Halts der Beylagen iub 8 5. vorgelesen/und anbey vermelt / daß höchst-ersagte Ihro Chur¬
fürstl-darauffthre der Herren vepmitten postrivö schittßliche Erklärung ohne einigen auch den
germgesten Kefervat und Beding also gleich/ehe ich / und bevorn dieselbe sich zur Ruhe begeben
wollen / unaußbletblich erwarttn thäten ; oder sonstm vorhin angezogenes vecrecumzurwürch
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würcklicher kxecunon bringen laßen wolten; So hab ich mich entschädiget / nicht int
Stanvzuscyn / tue Antwort darauffzu entwerffen/ Hemn DepmÄNZ jedoch zu bedencken
acheimb stellend/ ob Dero abgefasie k.el'vlmion demFreyh von 5chae5berg mündlich himer-
bnngm / und sich dabey zugleich »Kehren wolten/Duo schrifftllche Erkläymng Morgen in
M Frühe zu übergeben. l^our sa6tum.

Mcrcurij 2. funu 1706. pok ?ranclium.

F^ Oclem Nachmittags bin ich von den Heuen vepuracis nach des Herm Obrist - Küchen- ^
L^Meist Frchh.von Gymnich Behausung berufen worden; allwo dan Gülischer Herz
Depmzruz Freyh. von lü-cntz zur l.LuvenhurA famdc deren Sxncüco Herzn <7v«M6 vermeldet.-
,vasmaßen ste/ als diesen Vormittag nach gehaltener Lonierentz von ihrem Spatziergang na¬
ch^ HM hatten gehen wollen/ ungefthr den Freyh. von ^cbaezberg/so eben von Hoffzurück
kommen )renconcrirt halten; welcher ihnen das von Jhro Chmfmstl. Durch!, ihme cinge-
baabigles/und eigenhändig unterschriebenes Loncepr oberm. Dec^cs/ sayibt unterschriebener
ck.,rcz blanca. worauffselbiges expeckrt werden svlte / vorgezeigt hätte / und lesen lasten;
Worin Jhro Chmfmstl. Durchl. Bergische Herren Lkpuurte von allen Chargen 5u5penc!irt /
Uiiö beyde 5vnclicv5 unser 5vn6ica:en entsetzet / allen ins gesambr den Zutritt nach Hoff verbot»
ttn / auch alle unter Jhro Churfürst!. Durchl. Bottmaßrgkett habende Güter/ und Rhenten
l^ueilmt / und in Zuschlag gelegt / anbey einen /weK blß zu Außtrag der Sachen/ und wei¬
terer Dero ggster Verordnung angelegt hätten; und solle dieses vecrecum in allen vicatterüs
und aller Drehen im Land xMlicirt werdcm

Nachdem«Jhro5xceüentzFreyh.vonZch^erg nun nach Hoffgehen/ und des EndS
des Herrn Obnst Kuchen - Mesti. Keyh. von Gymntch Behausung vorbey gehen wollen /
haben die Hm« Depumre selbigen ersucht / daß ihre gefaste I^el»!uricin anhören mögte; wel¬
cher aber nach angehörter darin verfalter Punzen geantwortet hat - daß Er der Herrn vexmir-
ttn schr/Wche/ aber nicht mündliche kel/mon Ihm Churfurstl. Durchl. unmthäntgst
hinterbringen wolte; im übrigen würde man Bergiicher S tllhs von Gülischer ZwuffclS
ohnevorläuffig vernohmenhaben/ was JhroChurfürstl.Durchl.gnädigstclecreriri harren/
und wüsten Ste chreKelarlon umb demehr beschleunigen / und unfthibahr diesen Abend üder-
grbm/ weilen sie von Jhro Churfürst!. Durchl. den außtrücklichen Befetch hätten / das !)e°
mmm nicht alle'.n in dessen Entjiehung unverzüglich außftmgen zu laßen/ sonderen auch zu
kmckitcher desselben ^xecmlon ungesaumbtzu schreiten/ :c.

Cllaussrla Concernens
Auß der gemeiner Kcl-mon vom 1;. Martii ^708°

N Je Lancv cll ^S'rZncÄnons betreffend / da ist zwarn das jenig / was damahlige veputüti ' ^

^ hierunter zu verzichten angehalten worden / der Landtags- Handlung nicht eben con-
torm; und hätten völligtichen gefambtc Lanc stände gnugsamb befualt Ur'üch/de,o darab
sthrmde untkithamgstU)c>Ic)re5Ihrer Churfulstlichen Durch!, dies Orkhs darüber gehör»
samdst bezeugend vorzudringen; Jndcme es aver nunmehr eine geschehene Sache ist / so
wollen beyderseits Landstande m dessen behörigen untmhämgst're,Wem Betracht vomemb-
lichMn/ und nnrhin zu mehrerem Kenn-Zeichen Dero zu Ihrer Chmfmstl. Durch!, un-
ouWichMagmderunlttlhanjglL t trewester vevoüons-Ergebenheitdei mahlen davon
nichts weirers melden; und anbey zu Ersetzung deren ä Oepu^ris unterschriebenenbereits wie-
-dkrerngelssier Z..mco - Ztttulm ihres untetthanlgsten Orths gchorsambstvcrw ll gen/ daß
außdiesmabltger zu Bestreitung der vOrgktttlttrLxigentzbenkNkerSummen/ und mehrcrS
nicht/das von Einmahl hundert und sechstausend Rthlr. zur k^nco verwen¬
det/und ausi ancrwehnte Summ allein/und keine größere gegen Emz-ehung der ändertet newer
Lanco-Zettulenaußgefemger werden/ dergestalt/ und mit dem Beding jedoch daßwes
der das Land/ noch Landstände für lhre Person/ Haab und Gücer noch

dafür / als das völlige - IVcsen angeschen / oder soust zu Erstattung
der S^co- Zeetulen nicht fthülo»Z se^en noch derentwegen aust cimgerley U?eise tn»
oder ausser Lands in Recht besprochen / undco^n/rt werden mögen; Zumah-
len Landstände sich darüber mit unterthamgst - schuldigstem Kelpe^ gehouambst bezeugen /
Ulld anbey tn ueffcher Unterthänlgkelt bitten/ Ihnen dleserthalb Nichts ggst zu zumuthen :e. '

Ff st-. Gehöre
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Gehorsambst bittend/höchstgev.Jhro Churfürst!. Durch!. Madigst geruhm wollen /

diese Dero aesambter Gülich- und Bergstcher Landständen unterthä ugst-fertwtlligsteBezeu¬
gung Jhro zum gnädigsten Wohlgefallen gcmchen zu laßen/und iandstande nechstElthei.
lung nöthigen keverializ und Abjchetdsvom Tag ggst zu äimirciren.

tro Copia cum 5uo Ori^inali in Clausula
concerucuce vcrl?0-reuu8 cczucvräaure

lukicr^ür, Lc lubüZuavic
(D.8.) ^oannes (^eorZiuZ lssunrark

rariuz Camera Imperializ.

Z?rXlenr. dtN 8epcemb. 171;.

lhochcdel/hochgelehrter
Sonders Geehrter Hr. 8yn6icc.

AS derstlb auß Kommission der aller Anwesender Herren Bergischen Ritterbürtigen
an mich unterm gestrigen claro auß Düjsetdorffadgeiaßen/ das ist Mir diesen Mit¬
tag durch den Land - Trommetteren aihier wohl eingeileffert worden: und habe ich
daraus des mehrerer« Inhalts ersehen/ wie daß Sie mich nebst dem Freyherr» von

^aclnenäonck. und Herzn von 5rzs! zur Deputation außsehen wollen; weilen ich aber jetzi¬
gem Landtagmchthabe/nochkünfftighin jetzt gemeirerDeputation werde beywohnen können:
so befinde mich genörhiget / sothaner Deputation umb demehr mich htemit außtrückiich auffzu-
sagen/ als mehmahlen an Auffrichtung der öanco Theil genohmen / noch weniger The«! zu
nehmen gedencke. Welches denen sämbtlichen Herren dommirtenrennechsi Meiner dienstlicher
Antwort zu hinterbringen / und säprococollum zu nehmen begehre/ verbleibe

Deß Herrn 8ynckci
Zreundwill-

L. Graf von d^egelwäe und
Keickenüem.

Cc^ia cum 5uo OriAmali cousunzsuhs.
(I.« 8..) ^oawne8(?e()r^iu8 l-tuurarü^oca-

riu8 Camera Impcriali;.

Clausula cvnceruenz.

k^elolutioniz 8erenill!mi LleÄoriZ.
Auff

Die von Gülich - und Bergischen Landstanden den 28.
übergebene dritte gemeine untmhänigste Kciacmn.

Hro Churfürst!. Durch!, haben sich den Inhalt der von Gülich. und Belgischen
Landständen übergebener dritter unterthänigster «.elarion geziemend vortragen laßen,'
und darauff / so viel die Einlöst - und evemua! kessrikirung der Lmco -Zettulen»
klajo l 71). biß ^iaji 1714. betrifft/ die von Landstanven angetragene relpeüive Be¬

stimmung deß zehm Monathlichen ssermini an die I^egoriamm und übrige Derselben vepu-
litten wegen Einziehung der Ohü^rion, forth demnechstiger der unaußgelöseter Zettulen Umb-
schmbung ertheilender InttruÄion deren Inhalt gnädigst genehmet; was sonsten die mit-
anfügende BedingnüS der von Jhro Churfürst!. Durchl. Jährlichs zum Lanco - Wesen außDero

.As
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dero Mingen Einkömbstmzu verwenden relölvlrter fünffmahl Hund, taufender-halber

hkllißt/ werden dero LandlländenzurL-^nco-l)cpm.mdelien!elb!Nbeykünfft!g-und folgenden

Wdlagen reienrm können / wie gcnaw dieselbe Dero hohes Won htttmfais zu elfüllen sich

b.slssn had-n; welche vepmine van auch zusehen können / unv tm Werck selbst b sinoen

M?m/ daß jorhane fünffmahl hundert tausend Rchlr. Jährlichszu Einlösung der

8.meo- Zettulcn / und Beftreilung der Geld- Auffnahmb recheQive vollkomnuntlich verwen-

pkt / und die von Landstanden rsicribirt - und durch die Geld - Auffnah-nb mit - eingezogene

Zcttulenzu fälligen Zeiten richtig abgeführt worden scynd. Düsseldorfs den-9. May !?l4-

?ic>^c>p>ia cum iüo OnAinali iu (^!au.
sula eoncorncnrc concorcianre iuhz.

(1.5.)

ö6 luhllAN^Vic

soannez bluneraeh d^vrarwz

(lamorao Imperialis.

Des Bergischen Herin l)iiL^ori8 Grafen von ^Mlode

UNd I^eickcnÜeein.

^xcraäirt ZUM Landtags- prvrocollo am Z.8- MüY >7^4-

i Achdeme vüeÄor Graf von I^estckocle und k.eichenliein der Landtags - Handlung lätt.xch

von vorigem Jahr nicht bkygewohner/ und jetz bey Nachfthung derselben gefunden/

daß zu Herstellung deß durch das höchst verderblich - und unglückliche K)ce-

stn ohne der Landständen geringste Schuld zerfallenen Lreäirs Jhro Churfürstß

Durchleucht in dero damahliger gnädigster propvlmon vonStanden die Umschreibung aufs

zchm Jahren vor die Summ von fünffmahl hundert tausend Rrhlr. Lanco-Zettuien /

foaussem Kriegs - ernjerchrg äußgcgeben worden / Jcihritchs nur unverlangt

haw/Mitoergnädigster Versicherung, daß obgemelle Jährliche fünffmahl hundert

tausend Zxthlr. Lanco-Zettulen auß ocro <e.nden und kevenücn hergei-ohmcn werden /

folglich solche Umbschrcibung Landjiänden zu reincm besonderen Last gereichen solle; dannoch

Mdarumernoch weither und biß dahin gegangen seye/ daßdle Lb-^nno 171 z. biß !?i4°

msallenk - -S^«co.Zettulen sich aä vterzehnmahl hundert-vier unddreytjtg

tausend fünst hundert fünffund zwanzig Z^thlr. ertragende von ctnwesendechStändm-

Depmiltkn auss einmahl nicht allein umbgejchrieben/ sonderen auch die dabey untmhanigft

achbedungene doncliüonez nicht einmahl cmgefolgt; sonderen denen / und barauff gegründe¬

tem Lonlenlm ^ANZtorum schnur-geradl zuwieder / an statt der darin außttücklich versehener

äkemznv von eurer Auff.rahm von anderthalb Million (womit die ex /wno 1715. biß 1714.

vechlieue dommillÄlhr-lZanco-Zcriulen eingelöset/und zu Abstattung dieser anderthalb

MionJährlichaußJhw Chu-furstl. Durch!. Chur» Fürsienthumben und Landen/ nach

Anlaß vorgemclter Landtags - l'ropolläon, die Summ von fünffmahl hundert tausend

Rchlr.biß zu des völligen Lapü?.!i5 gantzlicher Wledersctzung abgelegt werden solle) entweder/

ober Umbfchrcrbung vorgcm. L^nco- Zetrulen/ beydes zugleich / und zwarn an statt an¬

derthalb Million / zwey Millionen aufzunehmen / an Hand grnohmcn ; ohne daß die darzu

gnädigstanvcrjprochene BestättigungvonJhroKayserl. Majejt.als höchsten Oler-Haubt

b>ß dahin beygebracht / noch die übrige Chur - Fürstenthumben und Landen 510 (^0^ zu

<oncumun angewiesen worden; bey sürwehrendem Landrag aber obiges alles nicht allein

ausser acht gelaßen / sondern es gar dahin kommen ist / daß auch die Umschreibung/ allenfals

daß die vorgem. Aufnahm fehlen solle/ derbißhichm annoch von Ständen unübernohme-

nerKriegs - Lvmiwl^ri^c- Lancc). Zettulen von .^nnv 1714. biß 17 l 5. per festgestellet

werden wollen; Wie nicht weniger anderenfals/ daß / wan die Auffnahm gelingen solle/

Wdan die darauß einkommende Gelder mehr zu Erjetzung dieser letzter, als der von ^nno 171z»

b>ßi7l-;. vonLanvständen würcklich umdgeschrilbcner/ anzuwenden seyensodaß entweder

dich Umschreibung / oder die vorgem.Auffuahm dem Land zu mc, sicherem und mehrerem

W gerciöien werde; Und dan in diesen und dergleichen die ^.stora gedachtem vireöwren

iU keiner Verbindlichkeit angezogen werden mögen,- als blfindet sich derselbe gcmüßiget/ umb

Gggch
sich
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sich hierunter mit keiner Verantwortung bey Ihrer Kaysers. Majestät als höchsten Obers
Haubt / bey den hohen Herren Karenz und bey der Nach-Welt zu beladen/ zierlichst sich
sä prococollum (wie htemlt geschicht) umb demehr außzubedingen / als Er davor halten
thuet/denen Unterthanen (worunter so viele Wittiben und Wäysen begriffen / und weiche
durch die Jährliche große schwäre Stewren Umblagen bereits auxgeschöpfttt und vereinet
seynd) diese der kanco-Schuldigkeit nicht noch dabey durch sein Vomm auffbürden zu können;
daß nemblich Er dahero durch scme Erschetnigung auff gegenwärtigem Landtag in das vorige
so wenig / als was jetzt deshalb zuwieder verhandelt / und fernershm verhandelt wilden mög-
te / gehehlen wolle / noch peräircAum V(ä inäireökum Theil daran zu nehmen qedmcke / son¬
deren daß deme von nun und ins künfftige / absonderlich aber der höher / als von fünffmchs
hunderttausend Rchlr.geschehener Umbschreibung/wie auch der Auffnabm von zwey
Millionen außtrücklich dahier wiedersps eche/ und dagegen in der besten Form/ als lolches recht¬
lich geschehen solle oder möge/ prorettirm thue.

IS ^ .. < ^

s. (^. Graff von ^sesselwde
und l<eicNenüein. 'X --

?ro Copia cum luo Ori^inali verbo-renul
cOncoräanre lubs. tuhsiAnavic

(I..8.) (^evrA. bäunerach^orariu§
Camera lmperialis.

«MB
HM7? ^77

?K0'rZ8^^'ri0

De6Freyh.Vl)N ^letternickM^lüüenarclc Vl)M 25. ^la)i 1714.

X««
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Aß Landstände bey vorigen Jahrs Landtag zu Kecablirung und He;stcllung der
ohne obgemelccr Landstänven mindestes Verschulden zerfallener L mco und dessen
Creäirs unter gewissen von Sr. Churfürstl. Ducchleuchst gnädigst dkiiebten (^ori.
äicionenaaber Vierzehnmahl hundert tausend Reichöthaler kanco - Zmulen

übernohmen undrescribiret haben / ein solchem muß unterschriebener/alsdamahlen dlow ie
—abwesend/ seines Orths hingestelt seyn laßen ; gleich wie aber tandstände ohne der hohen

Herzen /Unsren fernere Bewilligung und Sr. Kayserl. Majestät allergnädigileLonkcma-
non, wan erfordert würde / in Gefolg sothanen vo> jährigen Landtags - Schluß gegen Sr.
Churfürstl. Durchleucht damahliger gnädigster Proportion Littcriichen Jnnhalt (allermaßen
Dieselbe bloßhin fünffmahl hundert tausend Reichsthaler czuoc anmz zu relcribiren ver-
langt / und auß Dero Jährlichen l^evenuen uns Einwilligungenhinwioerumd zu zahlen "
gnädigst lmceriret haben) zwey M llionenauffzunehmen/ oder da'zu sothaner Auffnahm Nlt
zugelanqen wäre / äe^nno 171^.in 171s. fallende über sechszehnmahl hundert tau-
send Reichsthaler ertragend? lZsnco - Zettulen ferner zu rescribirm per Majors relolvirt/ er- sMkU ^ ' ^
folglich das von Sr. Churfürstl.Durchs. selbsten gnädigst vorgestelteS / sä-guares/ rechtlt- Xi.. - . -
ches Mittel Dero hohe Deputation zu lalviren/ ohne hiesige Landen/ Stände/ und UnterthS' '
nen davor verbindlich zu machen / m?tttlö Banco- Schulden succeillve abzutragen außer l .
schuldigster Obacht gelaßen haben; so findet Unterschriebener sich gemüßiget / gegen sothanes ^
per Majors außgefallenes <^onc.!uttim alle nöthige rechtliche Vvi wurden so wohl zuvecwU- -
rung seines Gewissens / als bey denen hohen Herzen ^naren Durchl. Durchl. sich und die seu
nige auster aller Verantwortung zu stellen/ foi thaller besorgender Verbindlichkeit zu mthebm/
zierlichst und bündigst außzubedingen/und Herrn 5xnäicum zu ersuchen/ diese seine gssM
Meinung des Ends dem protbvcollo zu inleriren. Düsseldsrss den ^ 6. May ^7 l 4'

L. 6e

Und weilen per Majors ebenfals bey diesem allgemeinem verderblichen Mißwachs / und
da nach aller Orthen einkommenden Kundschafften die Sommer - Frucht sich ebenmäßig^
dem Land verliehret / Stände die Einwilligung über des Lands - Krässen per klajora geriax
tet haben: so conrettire gleichfals/ daß ich daran kein Theil nehme / sonderen mein EMm"
befreyet zu haben verlangt. 8ign. m suprä.

<^. L. 6e ^lenernich.
Lry-
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proceksklo deß Freyherm von ^ackrencioncjc

Lxcrscjirt zuin Laildtagö-^rorocollo den ^8.ten ^>jl 1714.

Reyhe"Z von XVacbrenäonclc ilch^tirt seiner bereits vorhin äeclaritter Meinung/und Utt»
^ gibt anbey sein Votum , -ZUNexa ?rotell.ttione ,exreniiu5Zc! protocvllum zu verneh'

nehmen / daß/wie Landtständc an denen von hiesigem Ihrer Churfurstl. Durchleucht
NriegS'Lo^^,at ohne der Ständen oder vepurittm Vorwiffen außgegebenen

und creirtkN öinco-Zettulen die gerinste Schuldt nicht haben / und also ihnen dieselbe kei¬
nes wegsauffM'irden seyen : Jhro Churfürst!. Durchleucht auch bey Dero vorigen JahrS
xiöffneter gnädigster propostrion nur der Ständen Orestir, ohne fonderbahren dieser Landen
uiv Dero Unterthanen Beschwär/dermaßen gnädigst anverlangt/ daß dieselbe Jährltchsvor
dic 5umma von fünffmahl hundert tausent Reisthaler öanco -Zettulen wsclibiren / und auß-
händigen wollen - Mit dem Zusatz / daß solche relcrikirce öanco -Zettulen auß denen von
Lanviständen bey denen von Jahr zu Jahr haltenden allgemeinen Landtagen bewilligenden
^ndts'MittelenJährliches hinwiederumb abgestattet / Seiner Churfürst!. Durchleucht
a!s dem^andts Herren daran auffgerechnet / unddahero Landtständen zu keinem besonderen
Wg'reichen solten ; Stände aber bey vorigem allgemeinen Landtag (welchem Er Freyher:
M VVzchrenäonclc nicht zugegen gewesen/und sich dahero gegen allen dem / was dabey ver-
handklt worden / omz-erlichstenaußbedingenmuß) Zufolg ihrer den i4.ten 5cpreml,ri5ver-
wichenenJahrs abgesiatketer l<el^riouiscommuui5, und denen derselben anncHitten verbinvt-
lichen LonättioNeN / entweder die ^/c ^rung der ä prima ^l^ji 171biß -ist primam ^taji
1714. verfallenenF^co-Zeeculen/oder die Auffnahm von anderrhalben Million (nach¬
dem! vorläuffiqJH»0 Churfürst!. Durchleucht hoher Herren Herren ^naten Hochfürstl.
Durchleucht Durchleucht Lontens und Genehmhaltung so wohl / als Jhro Kaysirl. Majest.
als Allerhöchsten Dberhaubts darüber ertheilende allergnädigste Oonürmastou eingeholt / be-
Mert/ulidbeygebracht seyn würde) dermaßen fcstgestelt / daß(imFallder Auffnahm ) die
2 prima l^lffi 171 biß ast prim.im l^iji 1714. erfalltne vanco Ztttulen darauß abgeführt/
und denen herschießmden Oreäiroren sichere deß Endts anvertangende Gülich-und Berg!»
sche/ als wohl auch Chur-Pfaltzische Aembtere / und andere Dero Landen also verb«ndtlich
zu verschreiben/und zu nachfolgender k^eäimirung ermelter Oapiral-Summen Jährl'chs auß
Aro Churfürst!. Durchleucht Chur»Fürstenthumben und Landen die Summa von fünff-
mchlhunvltttausentRcichsthaler biß zudeßvölligcn Oapiraljz gäntzlicher W^derfttzunghers
Wommen und abgelegt werden sollen ; oder ( wan solche Austnahm nicht reuistrm würde)
MallttmelteL^nco-Zertulen( wl'edieselbe a prima Xiaji 1715. biß acl primam ^tnji 1714.
ttfallm) paripastu auß Höchstgemelter Jhro Churfürst!. Durchleucht allmgm Chur-
Fliriimthumben und Landen alle Jahr M't fstp.stmahl hundert tausent Reichsthaler (nach¬
dem! dieselbe vorläuffig zu der LandtjiändenOallam binnen der Start Cöllen angeschaffet)
Mer abgelegt werden sollen ; deßgieichen Landtiiände ms gesambt oder besonder in eigener
Person / oder Haab und Gütherm / wohe dieselbe auch immer gelegen / und anzutreffen/
vorjolche AuffNahmfowohl / als die etwa rescr -birende Lanc» Attulen inner und außer
Lams execurive nicht angesehen / noch dafür zu recht cvnveniirt/und besprochen / sondern
vielmehr davon völlig entlediget und freigehalten werden sollen ; alles mehreren Inhalts lol-
cberder Standen ihrer Kelarivnicommuni vorigen Jahrs armeöiirten verbindllichen Oon-
clieionen.

Gleichwohl anstatt solcher alternative (von einer Auffnahm/oder ^F^rung) bey¬
de Thn!e eins nach dem anderen vorgmohmkn/und ermeite Lanco-Zettulen ä prima ^ji -71z.
biß ^primim ^l .ji 1714. (welche Zusoig besagten von Lanokitänden übergebemn Loncü-
rionm alle Jahr Mit funffmab! hundert tausenk Reichsthaler auß Ihrer Churfürst!. Durchc
leucht allmgm Chut-Fülsienthumben und Landen abgelegt und reclimirt werden sollen ) auff
zehn Jahr ( wehrenden welchen Jahren diesen kanco Zrttulen ein Inrerelle von drey und
dreyßig Fs. zugelegt wird ) rescribiren / und ex ptttk zugleich eine Obligation bey dem Herren
0eut7 von ^lsenäelssr zur'Auffnahm von zwey Mllionen (welche anstatt / daß dergleichen
Auffnahm'Vermög ermeirm Oonchrionen alle Jahr mitfünffmahl hunderttausem Reichs¬
thaler auß Jhro Churfürül. Durchleucht Cburfül ttenthumbcn und Landen abgeführt werden
sollen / bey iotbaner kclctiprion gieichfals auff die zehn Jahr außgeitelt) creirt haben ;
Und nun ftrner das Ansehen gewinnet / und bereits aller meiner dißfals mcerpomtt -und einge-
sührter Oonrr^äicAion und I^emonllrztionungeachtetvon einigen anwesenden Landständen per
^jora rcl'vlvirt werden wollen / ob wären Landtständische Depmäti Zu inttruirm / daß die

Ggg s ^ ä pr!-
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z xriMü ^?2ji 1714. biß ^ 1715. verfallende L^nco-Zeltulmebenfalö rescribirt
werden sollen , und also der bchhetiger Erfolg ergibt / daß hiesige Landen und Unierthanen
für o,e Summa von 5075 z 8 ^. R!r° ohne Noth/und daß solches jemahl von Ihrer CtMfursii.
Durchl.b y Dero vorigen Jahrs gnädigst eröffneter Landtags propostcionverlangt worden-
weder auch Landtstände Zufolg ihre; bm vorigem Jahr derjallgemeiner ^lalwu anne^wlcn
verbindlichendonämomn eine zulängliche Versicherung erhalten: undavne-
bens dsr donidnius ^^nawrum,wiedrrstld bey vorigen Landtags allgemeiner Kelaüon zu Ke.
scribirung der öauco-ZtttulencleHmio 1714. biß ac! 1715. außtrucklichanerforderl worden/
so wohl/ als die bey ihren verdindtlichkn douclirionen zur Auffnahmanerfors
derliche Kayftrl.dousirmarionbiß auff gegenwärtige Zeit nicht deybracht worden / wider sei¬
nen Willen enAL^rl worden seyn.

Und dan crmelter Freyherr von ^acwcn stock fest davor haltet / daß ihme bey dergleichen
doncuncmim/ als worzu hiesige Jhro Cbrfürsti. Durchleucht Landen Nicht gehalten / die
^lstc'ra zu keiner Verbindtlichkeit angezogen werden können : Jhw Churfürst!. Durchleucht
gnädigste Meinung auch sticht gewesen seye / hiesige dero Landen mit solcher Lanco Schul¬
digkeit zu beschwären;

Als bksindct sich dcrselbegenöthiget/umb alles ihme / den Semigen / seinen Gütheren
daraus bcfahmwes Nachtheil möglichst abzukehren / und sich hierunter mit keiner Verant¬
wortung bey Ihrer Kayferl. Majest. sowohl/als denen hohen Hrn.Hrn. ^^naten Hocisäisil.
Durchleucht. Durchleucht, und der posterirät zu beladen / seinen vllleulum deutlich ast pmm.
collum zu erklären / und sich dabky am zierlichsten außzubedingen / daß durch seine ErW-
nung bey und auff gegenwärtigen Landtag so wohl / als der folgends abgestalteter allgemei¬
ner kckrwn , all dasjmig / was itzo von nun und tns künfftig KespeQu dieser bereits relcst.
birken und strners relciibirenden L ^nco -Zettulen/und Aussnahm so wohl / als in ferner
Slellung der Lanco chreÄe wieder seine Intention und Zustimmen verhandelt / und jetzt Ulid
ins künfftig verhandelt werden mögte / keines weges genehme/noch daran per stmQum vel in-
<lirc^um einige Sckuldt / Theil oder parce nehmen : sondern diesen allen außmicklich
wiedmprochen/ und sich dagegen in der bester Form Rechtens / wie solches immer ge¬
schehen könne oder möge / versehen haben wolle.

^d. 6. Freyhr. von ''ödacbccnstonclc.

proreKatio deß Freyherni von Leveren

171z. 2Z.

Aben anwesende Herren Ritterbürtige per Kl^ora resolvirt/daß sieder Meinung lvä-
^ ren/den Sramm der ö.inco ein als anderen Weeg einzuforderen ; und^demnegst re-

tolvirt hätten / die vanco-Zettulen ^ro r^tA umzuschreiben ; Es ftye dan / daß
man durch Auffnahmb sicherer Gelder/ gegen Verschretbung sicherer Aembler/ oder

sonstender Sach besser helffen könte.

Ich aber auffobgemelte pun^a mein unmaßgeblich schrifftliches Vorum folgender GeM
sä prvrocollum zu übergeben nothwendig gefunden habe.

Kan meinen wenigen ErachtenS die Einforderung deß Lanco-5catü8zwarn geschehen
lassen.

Mi-«-' ^

'x
'-.wS-»>'»«»- -

Ware die Resolution zu Umbschreibungder Lanco -Zettulen nicht allein annoch zu frühe¬
zeitig / sondern auch mchczuJhro Churfürst!. Durchleucht hohen / unddeßiieben Vatttl-
landts imeretle gedeylich ; und da jetzt der gefährlicher Kriegs-Zustandt Jhro CburfürstW
Durchleucht / als auch die beyde Länder dergestalt hernehmen könte s welches der liebe Gott
gnädiglich abwenden wolle) daß auß dem von Jahr zu Jahr eingewilligtem Tgamo der stnff-
mahl hundert eausem Reichsthl- zu Ablegung der dreckrorm nichts zu erzwingen wärt; Del^
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halben auß dieser / und der mehrerer bewegenden Ursachen halben ich mich nicht darju verstehen
kan / sondern für jetzt und künfftig gegen diese per kL^jora genshmene ^.esolmloa kem Theil
zu haben procettilM muß.

Wiederhohle und rekerire mich/wie aä primum.

Freyhr. von Levercn.
?ro dopia cum iuc> Original! consona»

^soannes deoi'Aius I-Iuncrattt
rariu8 damera: Im^erializ

Lovia ^.eversslis wegen der Auffnahmb so wohl / als k,ctcridirung
der Lanco-Brieff vom z.ten /umi 1714.

ON Gottes Gnaden W:r Johann Wilhelm Pfaltz-Graff bey Rhein / deß Heys Utt.kl°
ligenRömischen ReichsErtz-Tmchfes und Churfürst / in Bayercn / zu Gülich/

^ Cleve/ und Berg Hertzog / FürstzuMöerß/Graffzu Vcldmtz / Sponheimd/
der Marck und Raoensberg / Her! zu Ravenstein:c. Thuen kundt / nachdeme Un¬

sere liebe getteweGüiich-und Bergische Landstände auß Räthen / Ritterschafft und Stärren
bey jetzt/und nechstvorigem abgehaltenem gemeinem Landrag so wohl zu kelcnbirung der auff
Unsere in der Statt Cöllen auff einige Jahren angestellt üanco cli /zstrancarione ä ^tgjo 171z»
biß^j-1715 zur Zahlung erfallener öiMLo-Zettulewals auch zu einer würckllcher Auff¬
nahmb von zwey Millionen Rcichsthaler/worauß die in obgemelten Jahren erfallene Lanco-
Bneffe baar abgeführt werden sollen / mehreren Inhalts darüber gepflogener Landtags-
Handtlungm/sich zu Unserem gnädigst dancknehmigen Vergnügen unrerthänigstwillfährig
Manden haben ; So bekennen/und erklären Wir hiemit für Uns/ Unsere Erben / und
Nachkommen Hertzogen zu Gülich und dem Berg/ daß sothane Verwtlligung ermetten Un¬
seren Gülich-und Bergischen Landständen an ihren herbrachten Privilegien und alten Herkom¬
men keines Weegsnachtheilig seyn/noch ihnen zu einigem pr-ejuclitz weder donteguentz gerei¬
chen / vielweniger dreftibe wegen allsolch voranerwehnttrUmbschreibuna/ relpeQive Gelt-
Mnahmb/undLAnco-Schuldm ins gesambt/und besonders an dero Person / Haab/und
Gütherenexecmivä angesehen/sondern darinnen von Uns/Unseren Erben und Nachkommen
jedesmahlen beständig vertrettet/wieder Gewalt beschützet / und beschirmet werdm sollen ;
Mundt Unserer eigenhändiger Unterfchrifft/ und hervorgetruckten Cantzley Secrec-JnstegelS
Geben Düsseldorfs den z.ten ^sumi 1714.

(P.5.) iohan Wilhelm Shurfürst.

Vr. Freyhr. von ttunärker'm.'

suckencicz deß Herzn Pfaltz-Graffen Prinß Karl Philipp
Hochfürstl Durchleucht gnadigst ertheilten Contcnsüs

zur Auffnahm. exrmäirt den 18. /unü 1714.
ON Gottes Gnaden Wir Carl Philipp Pfalh-Graffbey Rhein,Herhog inBaye« l.in.ta,
een,zu Gülicd,C!eve,und Berg/Fürst zu Möerß/Graff zu Veldentz/Sponheimb/dir
MarckimdRav-nsberg / Hm zu Raveiisttin / Ritter deß Güldenen Vli-ßes/der
0iömücden Kavskrl.und Ksnial. Carholischer Malest, gevollmächriqeer Lubernzwr

Mvber-und Vorder OesterttichilcherJürstenehumb und Landen/ Lencral Zeldt-Marschall/
Hhh t UM
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und Obrister über ein Regiment donrMer zc. :c. Thuen kundt und fügen für Uns.Unsere Cr«
ben/und Nachkommen hiemit zu wissen: demnach Unseres hochgechrrest und Geliebsien Her¬
ren Bruders deß Herren Chmftirsten zu Pfaltz Lbd. Uns deß mehreren zu vernehmen gegeben,
wasgestalt Dero Güiich-und Bergische Landstände bey dem zu Düsseldorft in äuoMo ^
5eprembri jüngst gehaltenen gemeinen Landtag zu möglichster keüabürung deß Lreclirs/Und
damit die öLNL0'Occlicore5desto bäldcr zur Ruhe gestelt und befriediget werden mögen / zu
einer wmcklicher Auffnahmb von zweyer MilltonenReichsthalcrgegen genugsambe euzramie.
und Verpfändung von denen herlicheren anverlangender Aembtcr freywillig letvlvirt und
verwilllget/mithm sich zu dessen Bewürckungunter anderen ^onäirionen / auch Unseren don.
tenz und Genehmung geziemendt außgebctten haben : allermaßen die darüber unterm 14. ok
gemelten Monaths 8eprembri5 abgelegte gemeine ^.elarion und wohlgemelttsHerren Chur¬
fürsten Lbd-darauff unterm 15. selbigen Monachs ertheilte Resolution breiteren Inhalts
nachführet/und von Uns solchem nach die Ertheilung sothanen Lonsenzüz fteundt-brüderlich
verlanget / daß Wir nach allen wohlerwogenen Umbständen sothanen Unseren ^onsenz auff'
MaaßundWeiß/wie obberührte Landtags-Handtlung mitmehrerementhaltet / willfährig
ertheilt haben ; Maßen hiemit und Kraffc dieses thuen/ und zu urkundt dessen gegenwärtigen
Unseren Lonsens-Brieffeigenhandigunterschrieben/ und mit Hervortrückung Unseres Cantz-
ley 5ectcr-Znstegcls befestiget haben / Geben zu Jnsprug den ersten vecembüsimsitbmzchn
hundert und dreizehnten Jahr.

NÜW><Ajl

^7

(H..Z.) dar! Philipp. ^

Daß obige Adschrifft mit ihrem warhafften 0^2! collarionirt und gleichlautend seye/sol-
ches wird mit Jhro Churfürst!. Durchleu6)t hervorgetrückten Cantzley 5ecrer.Instegel / und
mem Dero geheimen Raths 5ecret2ri» Unterschrifft hiemit bezeuget / Düsseldorf den i8 tm
^znusrii 1714.

jD>

tOM-' "

(I.. 8. ) ?. Vouvefl.

?ro dopia dop>iao concoräancs subs.
(1^.8.) ssoannes deorZius I-Zurreraclr Notarius

damerae Im^eriaÜZ:

dlauüilX concernemes auß dtM Landtags-Abstheidt
vom Z l.ten 1/14.

Jcht w?N!gkr wüsten gesambte Gülich und Bergische LandständeohiMMgt
nicht lassen / daß sie dte Zahlung der V^nco-Schuldt und Oeäiwren niemahlen
Vkrbin0tlich übernohmkn/Vielwenigerslch zu l<esctibisung der poü ^rimsm jetzt lauft
senden Monaths auß Jhro Churfüstl. Durchleucht so andert -als hiesiger

Fürstenthumbenund Landen k.evenüen zur Zahlung verfallener öanco-Zettulen schuldig er¬
kläret / sondern vielmehr beßfals die ferner weithige freye Oeüberarionezund EnssäMe xer
expiellum unterthättlgstrescrvirtmnd außbtdungcu hätten ; dahero müsten sie unterthämgff
wehemütigst cloliren/daß in dem unterm lS.mgsthingelegten Monaths 5eprembris in offenen
Duck gnädigst außgelassenen/vonLandsiänden unterthänigst nicht bewilligten keZlememve»
meldet / ob wäre die fernere keicribirung der allinger biß in 172 z.herauß laujsender Kriegs
Lommillari^ts Lanco-Zettulen von Landtständen zugesagt und übernahmen worden.

Soviel die ihnen VermögvorberühtterLandtags-erv^vsmon zugemuhtete ketcribiM
der ä^lajo 1714. biß acl X4ajnm 171zur Zahlung erfallener Lanco.Zettulen/ so dan dermal)!!'
ger Landts-^xizentz Bewilligung betrifft ; zu der von jetz höchstgemelterJhro CburMl'
Durchleucht verlangter fernerer Ketcribirung der außgeschriebener L2nco-Zetku!m sich Mch
dergestalt unterthänigst erkläret/daß denen NeZmiantm Memertzhagen und Haack zu
sung der durch würckliche Auffnahmb beyzubringen übernohmcncr zwey Millionen

Illi

thalerm baaren Gelt / oder eingelöster Lanco-Brieff ex /»nno 171z. in l^.ovtri?^
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in 1755. die Zeit von zchn Monathen bestimbt/mithin dieselbe dahin ferner bevollmächtig
getund auckoriliret wtidm möchten/gestaltendie ä l^lajo 171). bißaä^lajum 1715.M
Zahlung erfallenen L mco - Zkttulen ohne Unterscheid gegen so großen Verlust/ als nur im¬
mer möglich/ zu beförderen/ weniger aber nicht dan gegenVerlust von 20. pro Oenro einzu¬
lösen/und darab Ew. Cdu: sürstl. Durch!, und der Landstanden Deport alle drey Monathen
bchörige Nachricht zu ertheilen / und im widrigen nach Verlaust der proulrimaco rermmo
angesetzter zehen Monathlicher Frist die in Handen habende Original Obligation und Oon-
senluz hinwiederumb zu exrrzciiren/ und hingegen gesichert zugewartigen/ daß denen dlego.
uznren nach Ertrag der angeschaffter bahrcr Geld-Summen und relpe6live eingelöster
vznco-Zettulm 2 prima die seöMonaths biß aäprimam lVlaji nechstkünfftigen Jahrs/und
ferner nicht/ zu reicribirm und umbzuschreiben / nicht weniger Jhro Churfürst!. Durchleucht
auß Dero Chur - Fürstmthumben und Landen allingen Kevenuen und Einkünfften Jähr-
lichs oie Znmma von fünffmahl hunderttausend Rchlr. zu der Landständen Oalla anzu¬
schaffen-

Mm5 den zO. ^uüi ,709. Gülich - und Bergischer gemeiner
ZIortragin?UNÄ0 inäemnisÄNonis doniiltuwrum.

Conrra
(Üon^wueMeZ.

Leichwie Ihrer Churfürst!. Durch!. ohne deßfals von Dero Landstanden unter
lhämgst vorstckeuder Erinnerung atschon vorher mehreres bekant/ in was schwa
ren an sich selbst je verdrießlichen / also hernechst weiter umb sich Mistenden Pro¬
ceß der Gülich - und Berglscher Landständ unter sich in Oaula OoMcmorumcou-

^onäimenrez vor höchst erjagter Jhro Churfürst!. Durch!, deß Ends gnädigst anges
ordnetersonderbahrer Oommillion annoch würctlich begriffen / undrechtsstreitigseynd»
Also haben auch dieselbe nach aller der Sachen reistesterÜberlegung/umb aller darauffen
^sorgender mehrerer Weiterung zeitlich vorzukommen und dieSach in der Güthe beyzule-
Msich dahin einmüthi^j entschlossen / zu völliger inäemmlirung der Oonlbrucorum und deren
Oecliwttngewisse auffdie Jahren 171z--714-und 17»s- zahlbahre L.mco - Zettulender¬
gestalt herauß zu geben und Dero Lanco - v^m^is m dem Beding zu zustellen und in Hän-
denzulaßen/ daß dieseldige anderer gestalt nicht / dan gegen würcklich vorher geschehener
Lxrrzcliriou der OriAin.il, ssnder'vahr der außländischer Lrecliroren / Obligation und deren-
selben darunter gesetzte genugsambe Quittung so wohl des Ospirals als darab verschienener
Imerelle. halber herauß zu geben befugt / und mächUg seyn sollen : Ew. Churfürst!.
Dmchl. in tieffesier Uuterthänigkeitdirrend/Dieselbe auß Dero angebohrncr hoher Chur*
fürst. Vätterlichcr Llem^ntz und ^guanimiräl zuOonlervarion Dero getrewer Gülich - und
Belgischer Ritterschafft/ und sonderbahr zu Verhütung/ daß sich dieselbe dieserthalb unter¬
einander durch proceilm nicht gar zu Grund richten/und vollends ruiniren und verderben/
gMgst geruhen wollm/ alhölchen Dero Landständen zu voranerwehnt. Zweck gereichenden
Schluß in hohen Churfürst. Gnaden zu genehmen/ und die des Ends außgebende öanco-Zet-
tulen dahin ggst constrmircnd zu versicheren / daß nur allein zu Befriedigung voranermelter
OeMoren andienen und außgegeben werden sollen.

l.!cc. ?.

Lravamen ^amculare
Gülischer Landstanden von der Ritterschasst vom 17. ^->mi 1717.

Betreffend die ins Land von Gülich von einigen Jahren her einstithig
ausgeschriebene 19-pro Cenw Geist-Adlichen Beytrags-

Ndeme von einigen Jahren her die Geist- Adliche Lehen-und freye Güther auff Utc.(Z^
i^.proOenro Geist-Adlichm Beytrags ohne der Ritter schafft darzu vorher an¬
gesucht- und V?rmö g kundbahren alten Herkommens und des Haubt - und ve-
clatAtions- Kcceis anerfordzrlicher unterthgster Bewilligung emselthig angeschta-

ZM/unddie Pfachterezu deren würcklicher Abführung execucive angtftßenget; inzwischen
Hh.hch 2 aber
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aber dergleichen bey vorherigen Denen Hertzogmzu Gülich niemahlen erhöret / weniger
geschehen/sonderendie Ritterschafft beydesfals hergibrachterFreyheit jederzeit gelaßen
worden; Also müßen auch Gülssche Ritterbürtigewider solche einseithig beschehme
Außfchreiben Jhrevochero öffttts bezeigte volcirezhjchinwidkrhohlemund Ihre Chur¬
fürst!. Durch!-untbqst bitten/gestalten führohin Ritterbürtige gegen Alt-herbrachte
Freyheit nicht zu beschwehren/sonderen dabey unbeeinträchligetnach deutlichem Jnnhalt
des vorangrzogenen Haubt - und veclararions - kecetles beständig zu laßen; zumahlen was
sieetwaeinunöandlrsmahl/wieim Anfang des letzteren Kriegs auß Mlrleydenzu5uble-
virung des gemeinen Mans hierunter gethan/von ihnen gantz freywillig cirra ullam 0bl!^.
rionem, prseju-ilcium Lc Lvnse^uenrlÄMgeschehen/bewilliget/undbeygetragen / auchalso
vorhin ggst angenohmen, beliebet und agreiret worden.

Uno o'ozwarnGülische Ritterbürtige im Jahr 1710. unterthgstverwilligtt haben/daß
der Gülischer Ertrag in dem vermahlen zu Befriedigung deren dunlikmorum ftstgestelten
(^^mojn denen Iahren 175;. 1714-und i7is.außdem Geist- Adlichen Beytrag berge-
nohmcn werden solle; so müßm dannoch dieselbe darad wehemütigst äollren/ daß ohne
vorheriges Wissen und Bewilligen der Gülischen Ritterschafft einseitig 19- pro denn
Geist - Ädlichm Beytrags / welche sich viel höher beloffen / als das gantzes zu der Zeit fest.
gesteltescou.Mmmaä vier und achtzig rauftnd Rchlr.sich ertraget/ in vorerjagten
dreyen Iahrenguoral^izausgeschrieben/undexecuüvL bkygetrieben worden seynd; dahe
jedoch Bergische Ritterbürtige Landstände schuldig und gehalten seynd / in dieser gemein-
samber Gülich-und Bergische gesamdte Landstände betreffender Sache zur Halbscheid zu
concurriren»

Wesfals dan Jhro Churfürst!. Durch!. Gülische Ritterbürtige untcrthgst bitten /
gestalten gnädigst geruhen wollen/ führohin keine Geist - Adliche Beytrags - Gelder ohne
Vorwissen und Bewilligen der Gülischer Ritterschafft abzuschreiben/ wegen deß pr^emi
aber/daß solches zu keiner donleguentz angezogen werde/noch auch der Ritterschafft an
Dero Alt - hergebrachten Freyheiten prT/uäiciren solle / dieselbe mit einem ggsten keverü»!i
zu versicheren / und inzwischen Bergische Ritterbürtige dahin gnädigst anzuhalten / daß
die Gütische Ritterbürtige wegen deren zu viel zahlter und sich ^ z z oOv.Rlhlr. ertragen¬
der Gelder mäemrüüren sollen.

LxtraÄUZ prorocolü LanceIIariXyl)M 14. Tepreml). 171z.

Emnach bey Jhro Churfürst!. Durch!. Dero Gülich - und Bergische Landständ V
auß Räthen/Ritterschafft und Stätten gestrigen Tags zu Ablegung Ihrer um
terthänigster t<e!anon umb Benennung einer bequämen Stund geziemend an¬
halten laßen/Dencnselbenauchdarzu dicheutige zehende vormittägige Stund ^

benennet worden; Als haben höchstgem. Jhro Churfürst!. Durch!, ersagte Landsiände
darauff ungefehr umd 11. Uhren m dorpore vorkommen laßen; dahe Nahmens Dersel- A
den der Gülische^^nälcus dvclone mündlich vorbracht / was gestaltmehrersagte Landstände ^
auß Jhro Churfürst!. Durch!, ggst eröffneter Landtags - t^opolirioo die Ursachen Dero ^
diesmahliger Beschreibung mit mehreren unrerthänigst vernohmm / und nach der Sachen
reiffer Deiibc^üoo sich unmnbgänglich veranläßet befunden hätten/ ihr über das i^sles
Verfallen der Cölln,scher Lanco-GeschäfftsMitleyden umb so mehr umetthgst zu bezeu.
gen/ als sie darahn kein Ursach seynd/sonderen ein solches Verfallen dahero entstanden/daß s
imJahr i7i;.biß 1714/und 17^4-bißi7l5-einmchrersauffdi?izzncoangewiesen/als'
auß höchstgem. Jhro Churfürst!» Durch!, allingen Landen vermuthlich eingehen können/ :c.

dlau5u!a concenaens.

Inzwischen aber Jhre^epurawL dahin commm-ren/und bevollmächtigen wolten/ bey
Anlangung ged. dvnten-und Genehmhaltung / auch Jhro Kayserl. Majest. allergnä-
digster doniumznon die würckliche Auffnahmb von anderthalb biß zwey Millionen Rthlr-
unter gnugfamer du^ramie und Verpfändung von den dleciiwren darzu anverlangender
Aembter mit Nachtruckzu befürderen/ sich eussersten Fleisses angelegen feynzu laßen/:c.
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